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Schreiben der GGP vom 07.11.2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Schreiben der GGP ist mir am 12.11.07 zugegangen. Auf Grund der Brisanz der Vorwürfe werde ich umgehend die Vorwürfe erwidern und entkräften.
1. Zum Vorwurf, ich hätte die Beschlüsse aus November 2005 nur zögerlich umgesetzt. 
Der Vorwurf ist eine pure Behauptung und durch nichts belegt. Am 08.11.05 hat die Gemeindevertretung (GV) die Übernahme des Haustierparks, mittels Erbaurechts- und Dienstleistungsvertrag zum 01.01.06, zu Gunsten der GGP beschlossen. Die GGP hat am 01.01.06 den Haustierpark, wie beschlossen, übernommen. Ich selbst habe die Übergabe gemacht, was habe ich verzögert?
2. Zum Vorwurf, ich hätte die Beschlüsse aus November 2005 nochmals im März 2006 fassen lassen.

Nur zum Verständnis, die Beitrittsbeschlüsse sind nicht im März 06 sondern am 06 April 06 entschieden worden. Ich habe die Beschlüsse als Anlage beigefügt. In den Beitrittsbeschlüssen geht es nicht um Neufassungen, sondern um Ergänzungen, die in mehreren Beratungen ausgearbeitet wurden. Die GGP selbst hatte noch im März 07 schriftlich insgesamt 6 Änderungswünsche an unser Amt übermittelt. In der Beschlussbegründung steht: „Durch weitere Gespräche zwischen den Beteiligten machen sich Änderungen erforderlich. Diese Änderungen bedürfen der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.“ Zur Beschlussfassung im November 2005 stand nicht einmal die Höhe des Pachtzinses fest. 
Der „traurige Höhepunkt“, wie es Herr Benz betitelt, war lediglich die Ergänzung der Beschlüsse mit den gegenseitig ausgehandelten Ergebnissen, zum Vorteil beider Vertragspartner.

3. Zum Vorwurf, ich hätte die Beschlüsse zum Erbbaurechts- und Dienstleistungsvertrag erst zugestimmt und nach Nichtberücksichtigung meiner Bewerbung, als Leiter des Haustierparks, widerrufen.
Die betreffenden Beschlüsse, die ich widerrufen haben soll, befinden sich in der Anlage des Schreibens. Unschwer ist zu erkennen, dass sich auf beiden Beschlüssen keine Gegenstimme befindet. 
Bei dem Beitrittsbeschluss in Sachen Erbbaurecht habe ich mich der Stimme enthalten. Meiner Meinung nach fehlten zum Vertragsabschluss wichtige Unterlagen und Informationen. Dem Beitrittsbeschluss, in Sachen Dienstleistungsvertrag, habe ich zugestimmt. Er ist einstimmig beschlossen worden. 
Am 24.05.2006 haben Herr Torsten Benz und ich die beiden Verträge bei einer Notarin unterzeichnet und damit rückwirkend zum 10.01.2006 für rechtswirksam erklärt. 
4. Zu meiner Bewerbung als Leiter des Haustierparks.
Schon mehrmals ist mir meine Bewerbung im Haustierpark zum Vorwurf gemacht worden. Herr Benz selbst hat in einer öffentlichen Gemeindevertretersitzung die Bürger der Gemeinde ermutigt, sich im Haustierpark für eine Arbeit zu bewerben. Wie viele andere Bürger habe auch ich mich mit Schreiben vom 27.12.05 beworben. Ich habe mich nicht als Leiter des Haustierparks beworben, sondern für eine leitende Stelle im Haustierpark, das hätte auch eine Anstellung als Vorarbeiter sein können. Welcher moralische Ehrenkodex verbietet es einen ehrenamtlichen Bürgermeister, der nur eine 6 – Stundenanstellung hat, sich auf eine Stelle im Haustierpark zu bewerben. Es zeigt auch das Vertrauen das ich in die GGP gesetzt habe, denn wenn ich nicht an die Sache geglaubt hätte, wäre eine Bewerbung nicht in Frage gekommen. Die GGP hat sich über Einschränkungen, bei den Bewerbern, auch nicht geäußert. Ganz im Gegenteil, am 17.01.2006 erhielt ich einen Brief von der GGP, in dem wörtlich stand: “Derzeit prüfen wir, ob es in einer unserer unterschiedlichen Bereiche Möglichkeiten für Ihren Einsatz gibt. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, erlauben wir uns, Ihre Unterlagen bis zur endgültigen Klärung innerhalb des ersten Quartals 2006 einzubehalten.“
Wie eine Absage klingt das nicht und ich habe bis Ende des ersten Quartals weder eine Zusage noch eine Absage bekommen. So konnte ich auch nicht ahnen, dass meine Bewerbung in einer öffentlichen Gemeindevertreter-sitzung im April 06 für einen Vorwurf gegen mich verwendet wird. In dieser Sitzung wurde mir von Herrn Benz vorgeworfen, dass ich „vielleicht meine persönlichen Interessen gewahrt haben will“ im Schutzpark, weil ich mich dort beworben habe. Im Mai 06 habe ich die GGP schriftlich informiert, dass ich an einer Anstellung nicht mehr interessiert bin, und meine Bewerbungsunterlagen zurück haben will. Trotzdem gehen die Vorwürfe gegen mich, seitens der GGP bis heute weiter.
5. Zu den Schwierigkeiten, die der Park hatte und hat, und die eng an meine Person geknüpft sind.
Auch zu diesem Vorwurf wird nichts ausgeführt. Er steht im Raum nach dem Motto „Irgendwas wird schon hängen bleiben.“ 
Nachdem wir den Haustierpark zwischen 1994 und 1996 aufgebaut haben, war er nach der Eröffnung auf einem guten Weg und hatte im Jahr 2000 schon 18.500 Besucher. Gewiss keine Erfolgsstory, doch ein solider Weg nach oben, denn wir konnten die hohen Betriebskosten eines Tierparks schon selber tragen und hatten darüber hinaus einen kleinen Finanzspielraum. Über die ganzen Jahre war der Haustierpark der größte Arbeitgeber in der Gemeinde, wenn auch nur für AB-Maßnahmen.  Erst nach dem ich Anfang 2002 mein Mandat als Bürgermeister niederlegte und bis 2005 pausierte, brach der Haustierpark in weniger als drei Jahren 
zusammen. 
Im Jahr 2006 habe ich auf die Einhaltung der geschlossenen Verträge gedrungen, die von der GGP nachweißlich in mehreren Punkten verletzt wurden. 2007 habe ich in den Verkaufsverhandlungen, die Interessen der Gemeinde vertreten und nicht meine Eigenen. Darüber hinaus musste ich auf die Einhaltung des Kommunalrechts achten, dazu bin ich als Bürgermeister verpflichtet. Was konkret sind die Schwierigkeiten, was konkret wirft mir die GGP vor? 
6. Zu den, eingesetzten Fördermitteln, von denen der größte Teil schlicht und ergreifend verschwendet wurde.
Was hier so „schlicht und ergreifend“ behauptet wird, ist der Vorwurf der Verschwendung von Fördermitteln in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Aus dem Satzaufbau schließe ich, dass dieser Vorwurf mir persönlich gemacht wird, in jedem Fall aber der Gemeinde. Wenn nicht einmal dieser schwere Vorwurf belegt wird, bewerte ich das Vorgehen vom Geschäftsführer der GGP Herrn Torsten Benz als rechtlich bedenklich, von der moralischen Verantwortung mal ganz abgesehen. 
Auch Herrn Benz ist das Gutachten vom 23.07.2007 zugegangen. Nach dem ermittelten Verkehrswert von 620.000 Euro kann von einer Verschwendung nicht die Rede sein. Wenn man von den Fördersummen, die nichtinvestiven Kosten abzieht und sie dem ermittelten Verkehrswert gegenüberstellt, ist sogar ein positives Ergebnis zu erwarten. In den vergangenen Monaten habe ich wiederholt darauf hingewiesen, dass sowohl im Gutachten vom 30.07.2003 (504.000,00 €) wie auch im Gutachten vom 15.04.2007 (219.000.00 €) wesentliche Bereiche, die investiv gefördert wurden bzw. in Eigenleistung erarbeitet wurden, nicht in einer Bewertung zu finden sind. Herr Benz hat im großen Umfang Unterlagen über die Förderung bekommen, sowie auch die Gutachten. Wie er mit diesem Wissen umgeht hat, das letzte halbe Jahr gezeigt.
7. Zu der Beratung von 15.02.2007, in der angeblich allen Anwesenden klar war, dass es sich um eine Paketlösung handeln müsse.
Weder in meinen Aufzeichnungen, noch im Ergebnisprotokoll des Landwirtschaftsministeriums, findet sich ein Hinweis auf die von Herrn Benz geforderte Paketlösung. Es wurde zwar in der Vorstellung des Haustierparks, auch die Möglichkeit der Einbindung des Gutshauses von Herrn Benz erwähnt, aber weder Gutshaus noch die Ackerfläche waren danach Gesprächsthema. In der Verhandlung ging es um den Haustierpark, dessen Förderung und die Verfahrensweise beim Verkauf. 
Die Unterzeichnung bei der Notarin Frau Kling wird unvollständig und falsch interpretiert. Herr Benz wurde zu Beginn des Notartermins von mir unterrichtet, dass gegen den Beschluss „Verkauf Gutshaus“ Widerspruch eingelegt wurde. Dazu bin ich verpflichtet, wenn mir Rechtsverstöße bekannt sind. Herr Benz erklärte keinen Vertrag zu unterschreiben, wenn ich den Widerspruch nicht zurückziehe und alle drei Verträge unterzeichnet werden. Zu bemerken ist, dass es in einem der Verträge um den Haustierpark ging. Wenn man diesen Kaufvertrag nicht unterzeichnet hätte, wären auf die Gemeinde Rückforderungen aus einem Förderprogramm des Landwirtschaftsministerium zum tragen gekommen. Herr Benz wurde über den Rückforderungsbescheid mit Schreiben vom 15.05.2007 vom Landwirtschaftsministerium benachrichtigt und wusste über unsere Zeitdruck bescheid. Er hat seine Paketlösung durch Nötigung durchgesetzt. 
Dass mein Widerspruch richtig war, zeigt die Reaktion der Rechtsaufsicht, die den Beschluss für „schwebend unwirksam“ erklärt hat.
8. zu Vertagung des Beschlusses.

Die Gemeinde hat tatsächlich die Beschlussfassung zum Unterwertverkauf des Gutshauses vertagt und handelt damit im Konsens mit der Rechtsaufsichtsbehörde. Es macht keinen Sinn, solange Herr Benz auf eine Paketlösung besteht und entscheidende Zusagen zur Übernahme der Zweckbindung fehlen, den Verkauf des Gutshauses weiter voran zu treiben. Wir sind auch von der Rechtsaufsichtsbehörde darauf hingewiesen worden, den Beschluss zum Verkauf des Haustierparks nachzuarbeiten, damit das aktuelle Gutachten der Gemeinde darin Berücksichtigung findet. 
9. Zur Forderung gegenüber der Gemeindevertretung.
Die Forderung gegenüber der Gemeinde geht ins leere. Die Begründung kann Punkt 8 entnommen werden. Es ist auch nicht hilfreich, wie Herr Benz mit der Gemeinde und Ihrem Bürgermeister umgeht, um zum Schluss noch eine Entscheidung im Sinne der GGP zu fordern. 
Die Gemeinde hat die Auflagen des LM erfüllt und den Haustierpark (Wert 620.000,00 €) an die GGP für 1,00 € verkauft. Was darüber hinausgeht ist Verhandlungssache und kann nicht eingefordert werden.
Statt mit der Gemeinde einen fairen Umgang zu pflegen, gehen Herr Benz oder sein Anwalt in regelmäßigen Abständen auf Sie los. Seltsamer Weise seit wir uns mit der GGP in einem Verkaufsverfahren über drei Immobilien befinden. Will sich die GGP so einen Vorteil verschaffen oder einen unbequemen Verhandlungspartner zum schweigen bringen?

Seit Jahresanfang haben Herr Benz bzw. sein Anwalt, neben einigen diskreditierenden Schreiben: 

am 23.03.2007 bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Kreises Rechtsaufsichtsbeschwerde erstattet. Die Vorwürfe waren nicht haltbar, die Beschwerde hatte keinen Erfolg.

am 28.03.2007 die Rechtsaufsichtsbeschwerde erweitert, mit einer glatten Unwahrheit, was natürlich auch keinen Erfolg haben konnte.

am 03.04.2007 bei der Staatsanwaltschaft Rostock Strafanzeige „wegen übler Nachrede“ gegen den Bürgermeister erstattet. Am 26.04.07 wurde erklärt, dass es kein Strafverfahren geben wird, weil zureichende, tatsächliche Anhaltpunkte für eine Straftat nicht gegeben sind. Eine Beschwerde dagegen bei der Generalstaatsanwältin hatte auch keinen Erfolg, dennoch informierten der Anwalt der GGP in mehreren Schreiben im Mai und im Juni, dass gegen den Bürgermeister Strafanzeige erstattet wurde. Warum informierte er Niemanden, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen mich schon im April abgelehnt hat? 
(Siehe auch Schreiben vom 31.10.2007 in der Anlage, eine Antwort erfolgte nicht.)
am 10.05.07 hat Herr Sturm im Auftrag der GGP gebeten, durch den Amtsvorsteher prüfen zulassen, ob sich der Bürgermeister noch auf dem „Boden der Kommunalverfassung“ bewege, um „Einfluss zu nehmen auf einem Termin zur Abgabe der Verträge“. Da mir kommunalrechtlich nichts vorzuwerfen ist, blieb auch dieser Antrag ohne ein, von Herrn Benz gewünschtes, Ergebnis.

am 22.05.2007 erhob Herr Benz im Namen der GGP eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister, bei unserer Gemeindevertretung. Auch in dieser Beschwerde wurde falsch vorgetragen. Die Gemeindevertretung hielt darüber hinaus die Anschuldigungen für persönlich und lehnte eine Bearbeitung ab. 

Mit dem Brief, den ich hier beantworte und dem Ereignissen seit Februar 2007, kann ich nur noch von einer Hetzjagd gegen mich sprechen. Kaum zu glauben, dass die GGP von der Gemeinde, vor diesem Hintergrund, noch Gegenleistungen erwartet. Weder die Gemeinde noch der Bürgermeister haben bisher gegen Ihren Vertragspartner ähnliches unternommen. Ich halte so ein Vorgehen von Herrn Torsten Benz für sittenwidrig. 
Mit freundlichem Gruß

Adolf Wittek

Bürgermeister

